
Schleudertrauma-/Psychopraxis

Somatische Unfallfolgen
(hinreichend)
nachweisbar?

Keine besondere
Adäquanzprüfung

Typisches
Beschwerdebild?

Psychische
Beschwerden ganz
im Vordergrund?

Ja

Nein

Schleudertraumapraxis nicht
anwendbar

Nein

Ja

Psychopraxis (nur somatische
Beschwerden werden bei der

Prüfung der beso. Adäquanzkriterien
berücksichtigt

Ja

Nein

Schon vor dem Unfall
psychische

Beschwerden? Keine
eng verflochtene

Entwicklung?

Ja

Schleudertraumapraxis  (keine
Differenzierung nach somatischen bzw.
psychischen Beschwerden; alle werden

bei der Prüfung der beso.
Adäquanzkriterien berücksichtigt

Nein
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Schwerer
Unfall?

Adäquanz i.d.R. ohne weiteres
bejaht

Leichter Unfall?
Adäquanz i.d.R. ohne weiteres

verneint

Beso.
Adäquanz-

kriterien erfüllt?

Mittlerer Unfall

Adäquanz verneint

Adäquanz bejaht

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja
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